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Fachschulen auf dem Gebiet der Berufsberatung. Sie gewähr
leisten insbesondere
— die Erarbeitung von Orientierungen zur langfristigen Ent

wicklung der Qualifikations- und Berufsstruktur und zur 
Planung des Facharbeiternachwuchses nach Berufen als 
Grundlage für die langfristige Berufsberatung in den Kom
binaten und Betrieben ihres Bereiches,

— die Festlegung von Maßnahmen zur Leitung der Berufs
beratung und zur Sicherung des Nachwuchses an Fachar
beitern, Hoch- und Fachschulkadern,

— die Einbeziehung der Aufgaben zur Berufsberatung in die 
Qualifizierung der Leitungskader und Inspektoren der 
Kombinate und die Förderung ihres Erfahrungsaustau
sches,

— die Anleitung der ihnen unterstellten Hoch- und Fach
schulen zur Mitwirkung bei der Berufsberatung für Hoch- 
und Fachschulberufe,

— die Erarbeitung von Berufsbildern für die Berufsberatung 
und die Mitwirkung bei der inhaltlichen Gestaltung be
rufsberatender Beiträge für Presse, Rundfunk, Film und 
Fernsehen.

Schlußbestimmungen
§38

Rechtsvorschriften zur Durchführung dieser Verordnung 
erlassen der Minister Jüir Volksbildung, der Minister für 
Hoch- und Fachschulwesen, der Minister für Gesundheits
wesen, der Staatssekretär für Berufsbildung und der Staats
sekretär für Arbeit und Löhne im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und in Über
einstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und dem Zentralrat der Freien Deut
schen Jugend.

§39
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1987 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— Verordnung vom 15. April 1970 über die Berufsberatung 
(GBl. II Nr. 43 S. 311),

— die §§ 1 bis 3, 9, 12, § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 
der Anordnung vom 7. April 1975 über Berufsberatungs
zentren und Berufsberatungskabinette (GBl. I Nr. 18 
S. 334).

Berlin, den 6. November 1986

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h  
Vorsitzender

Zweite Durchführungsbestimmung1 
zur Verordnung 

über die Staatliche Bauaufsicht 
— Vorschriften und Zulassungen — 

vom 20. November 1986

Auf Grund des § 32 der Verordnung vom 30. Juli 1981 über 
die Staatliche Bauaufsicht (GBl. I Nr. 26 S. 313) wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staat
lichen Organe folgendes bestimmt:

Zu § 3 Absätze 5 und 6 der Verordnung:

§ 1
Bis zur Verbindlichkeit von staatlichen Standards oder von 

Änderungen sowie Ergänzungen hierzu sind als staatliche
1 Erste Durchführungsbestimmung vom 26. August 1981 (GBl. I Nr. 26 

S. 320)

Qualitätsvorschriften durch die Staatliche Bauaufsicht im Mi
nisterium für Bauwesen Vorschriften für die Anwendung von 
Verfahren und Erzeugnissen sowie für die Einführung neuer 
Erkenntnisse in der Bauwirtschaft zu erlassen.

§ 2
Vorschriften der Staatlichen Bauaufsicht können erlassen 

werden für die Anwendung
— neu- und weiterentwickelter Erzeugnisse, sofern die An

wendung nicht in den Zulassungen geregelt ist,
— standardisierter Erzeugnisse für neuartige Einsatzgebiete 

sowie für Anfallstoffe und Abprodukte, für die noch keine
' Einsatzgebiete in der Bauwirtschaft festgelegt sind,

— neuer Verfahren, nach denen der geforderte Gebrauchs
wert nur unter Einhaltung bestimmter technologischer Ab
läufe und Gesetzmäßigkeiten erreicht wird,

— neuer Erkenntnisse bei der Berechnung, Konstruktion und 
Herstellung von Bauwerken oder von Erzeugnissen, die in 
der Bauwirtschaft angewendet werden sollen,

soweit sie Einfluß auf die Standsicherheit der Bauwerke ha
ben.

§3
Zulassungspflichtig bei der Staatlichen Bauaufsicht sind 

neu- und weiterentwickelte Erzeugnisse, die in industrieller 
Serienfertigung hergestellt werden sollen und nach den gel
tenden Rechtsvorschriften nicht berechnet, konstruiert oder 
ausgeführt werden können, wenn sie in der Bauwirtschaft an
gewandt werden sollen, sofern durch sie die Standsicherheit 
der Bauwerke beeinflußt wird. Die Zulassungspflicht besteht 
unabhängig davon, ob diese Erzeugnisse in der Bauwirtschaft, 
Baumaterialienindustrie oder in anderen Zweigen der Volks
wirtschaft hergestellt werden.

§4
(1) Für standortunabhängige Projekte, wie Angebotspro

jekte, wiederverwendungsfähige Projektlösungen sowie Ka
taloge für Bauwerke und Bauwerksteile sind von der zustän
digen Staatlichen Bauaufsicht Prüfbescheide für Projekte zur 
mehrfachen Anwendung zu erteilen.

(2) Für das Erteilen von Prüfbescheiden gemäß Abs. 1 ist 
grundsätzlich die Staatliche Bauaufsicht verantwortlich, in 
deren Zuständigkeitsbereich das Angebotsprojekt, die wieder
verwendungsfähige Projektlösung oder der Katalog erarbei
tet wurden. Für einzelne Erzeugnisse kann vom Leiter der 
Staatlichen Bauaufsicht im Ministerium für Bauwesen eine 
andere Zuständigkeit festgelegt werden.

§5
(1) Zulassungspflichtig bei der Staatlichen Bauaufsicht sind 

importierte Erzeugnisse, die in industrieller Serienfertigung 
hergestellt werden und in der DDR Anwendung finden sol
len, sofern die Standsicherheit von Bauwerken durch sie be
einflußt wird.

(2) Importverträge für Erzeugnisse gemäß Abs. 1 sind erst 
dann abzuschließen, wenn von der Staatlichen Bauaufsicht die 
Zulassung für das Erzeugnis erteilt wurde. Der Antrag auf 
Zulassung zum Import von Erzeugnissen gemäß Abs. 1 ist 
vom Importbetrieb beim Leiter der Staatlichen Bauaufsicht 
im Ministerium für Bauwesen mit folgenden Unterlagen zu 
stellen:
1. technische Angebotsunterlagen in deutscher Sprache, ins

besondere Zeichnungen und Berechnungen,
2. Gegenüberstellung der technischen Kennwerte und der 

Anwendungsbedingungen mit vergleichbaren Erzeugnis
sen der DDR.

Die Antragsunterlagen müssen eindeutig erkennen lassen, wie 
die Standsicherheit bei der Errichtung und Nutzung von Bau
werken gewährleistet wird und welche Äquivalente für Ab
weichungen von Standards der DDR vorhanden sind oder bei 
der Bauausführung gefordert werden müssen bzw. welche


